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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1989

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §73 Abs2;

Rechtssatz

Das Gesetz kennt hinsichtlich der Festsetzung der Zeit nach § 73 Abs 2 KFG keine absolute zeitliche Beschränkung. Es

kann auch eine Prognose über einen Zeitraum von fünf Jahren oder darüber abgegeben werden, was auch die

Regelung des Instanzenzuges in § 123 Abs 1 KFG zeigt.
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